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Bebauungsplan Nr. 62 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet am Hohen Ufer, Andershof“ 
Aufstellungsbeschluss 

Beschluss-Nr. 2013-V-02-0940 vom 21.03.2013 
 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 

1. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan, genehmigt mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 08.05.1999, Az. 
512.111-05.000, ist für die Teilfläche in Andershof, nordöstlich der Greifswalder Chaussee zwischen Wasser- und Schiff-
fahrtsamt und Straßenbauamt zu ändern. Das Gelände der ehemaligen Bereitschaftspolizei ist im Flächennutzungsplan als 
Fläche für öffentliche Verwaltung dargestellt und soll nun überwiegend als Wohnbauflächen dargestellt werden. 
 

2. Für das im Stadtteil Andershof gelegene Gelände der ehemaligen Bereitschaftspolizei soll ein Bebauungsplan gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB aufgestellt werden. 
Das Plangebiet ist ca. 5 ha groß und umfasst in der Gemarkung Andershof, Flur 1, die Flurstücke 19/36, 21/3, 21/4 (teilweise), 
21/7, 22/1, 22/4, 24/6 (teilweise), 24/7, 24/8, 24/10 (teilweise), 25, 26 und 27 (teilweise). Der Geltungsbereich des Plangebietes 
wird im Nordwesten durch die bundeseigene Fläche des Wasser- und Schifffahrtsamtes sowie die Flurstücke 19/12 und 19/18, 
im Nordosten durch den städtischen Grünstreifen entlang des Strelasunds, im Südosten durch die landeseigenen Flächen mit 
Eichamt und Straßenbauamt und im Südwesten durch die Greifswalder Chaussee und das Wasserwerk Andershof begrenzt. 
 

3. Für den Bebauungsplan wird folgendes Planungsziel angestrebt: 
Das Gebiet soll neben gemischten Nutzungen vorwiegend dem Wohnen dienen. Es soll ein breites Angebot an Wohnformen in 
unterschiedlichen Gebäudetypen geschaffen werden. Die Besonderheiten des Natur- und Landschaftsraums sowie eine Grün-
/Sichtachse zum Strelasund sind in der Planung zu berücksichtigen.  
 

4. Der Beschluss ist ortüblich bekannt zu geben. 
 

Stralsund, 19.04.2013 
 

gez. Dr.-Ing. Badrow 
Oberbürgermeister 
 

 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Bebauungsplan Nr. 32 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet Gärtnereigelände Andershof “ 

 
Das Planverfahren für den Bebauungsplan Nr. 32 „Wohngebiet Gärtnereigelände Andershof“ wurde im November 1993 durch 
Beschluss der Bürgerschaft eingeleitet. Das ca. 8 ha große Plangebiet umfasst das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Anders-
hof. Es liegt im Stadtteil Andershof südlich des Andershofer Teichs und westlich der Greifswalder Chaussee an der Bahnstrecke 
Stralsund – Greifswald in der Flur 1 Gemarkung Andershof.   
 

Es wird begrenzt: 
- im Norden durch den Andershofer Teich  
- im Osten und Südosten durch die Wohngrundstücke an den Straßen Andershofer Ufer (Flurstück 49), Entenkamp (Flurstücke   

70/32, 70/45, 70/51, 71/41, 71/47, 71/67, 191), Ahornstraße (Flurstück 182), Alte Gärtnerei (Flurstücke 73/1 – 73/4, 105/6, 
105/7, 209) und Andershofer Dorfstraße (Flurstücke 106/4, 106/10, 106/14, 106/21, 183)   

- im Süden durch das Wohngrundstück am Tannenhain (Flurstücke 111/50, 111/65, 111/71)  
- im Westen durch die Bahntrasse Stralsund - Greifswald. 
 

Planungsziel:   
Das ehemalige Gärtnereigelände soll zu einem allgemeinen Wohngebiet vorrangig für den Einfamilienhausbau entwickelt wer-
den.   
Das Bauamt informiert zum Vorentwurf durch Aushang. Es können der Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und 
Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und das städtebauliche Konzept eingesehen werden. 
 
 

Aushangzeit:   14. 05.  –  31. 05. 2013 
                         Mo, Mi 07.00 - 16.00 Uhr 
                         Die, Do 07.00 - 18.00 Uhr 
                         Fr  07.00 - 15.00 Uhr 
 

Ort:                  Bauamt, Abt. Planung und Denkmalpflege 
 Badenstr. 17, Dachgeschoss, im Flur rechts 

 
Im o. g. Zeitraum können Hinweise und Anregungen zur Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und 
Denkmalpflege vorgebracht werden. Auskünfte werden während der Sprechzeiten oder nach Vereinbarung gegeben. 
 

Stralsund, 20.03.2013 
 

gez. Dr.-Ing. Badrow 
Oberbürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
 

Für die Amtszeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 werden in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Stralsund und den Straf-
kammern des Landgerichts Stralsund Schöffinnen und Schöffen gewählt. 
 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat in der Sitzung vom 18.04.2013 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht Stralsund und das Amtsgericht Stralsund gefasst (Beschluss-Nr. 2013-V-03-
0959). 
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Die Vorschlagsliste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom 
 

13.05.2013 (Mo) bis 21.05.2013 (Di) 
 

zu jedermanns Einsicht in der Verwaltung: 
 
Hauptamt, Mühlenstraße 4-6, Zimmer 216, Frau Hinrichs 
Mo bis Do 08:00 bis 17:00 Uhr 
Fr 08:00 bis 12:00 Uhr auf. 
 
Gegen die Vorschlagslisten kann nach § 37 GVG binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder 
zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen wurden, die 
nach §§ 32 – 34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 

 

Stralsund, 22.04.2013 
 

gez. Dr.-Ing. Badrow 
Oberbürgermeister 
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